
DER BUNDESMINISTER 
FOR JUSTIZ 

7174/1-Pr 1/82 

An den 

u"'" fß!f5 der Beilagen !tu den Stenograrhi~chl'n Protolwllen 

da N.UOIlmfltes XV. Geactlitßcbul\saperiodc 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

;J2,39JAB 

'8983 -01- 3 1 
zu t22J(91J 

Wien 

zur Zahl 2230/J-NR/1982 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Wie-

singer und Genossen (2230/J), betreffend die Strafbarkeit und Gefährlich-

keit von Cannabis zu vergleichbaren Sucht giften, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Grundlage für die Vollziehung der Justizbehörden in Suchtgiftangele-

genheiten ist - neben Bestimmungen des Strafgesetzbuches - das Suchtgift-

gesetz 19.51, das durch die SuchtgiftgesetznoveUe 1977, BGB!. 1978/.532, an 

die Bestimmungen der Einzigen Suchtgiftkonvention, BGB!. 1978/.531, ange-

paßt worden ist. 

Zu 2 bis .5: 

Die Frage der Bewertung von Stoffen und Zubereitungen als Sucht-

gifte ist im § 1 Suchtgiftgesetz 1951 geregelt. Für die Vollziehung dieser 

Gesetzesstelle und die Ausarbeitung einer allfälligen Gesetzesänderung ist 

nach § 27 Suchtgiftgesetz 19.51 und nach Maßgabe des Bundesministerien

gesetzes 1973 der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz zu-

ständig. Im übrigen verweise ich auf den dem Parlament bereits zugeleite-

ten Bericht der Bundesregierung vom 12. Oktober 1982 über die Auswirkun-
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gen der Suchtgiftgesetznovelle 1980, in dem unter anderem auch das Er

gebnis einer den Gegenstand der Anfrage betreffenden Befragung wieder

gegeben wird. 

31. Jänner 1983 

: , 
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